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RS OGH 1979/2/28 6Ob772/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1979

Norm

ABGB §914 I

Rechtssatz

Die gebotene Ausfüllung einer Vertragslücke durch Vertragsergänzung hat sich nach ihrer Funktion in den Grenzen des

feststellbaren, für den anderen Vertragsteil erkennbar bekundeten realen Rechtsgeschäftswillens zu halten. Es

widerspräche daher völlig der zu leistenden Aufgabe, den Parteien im Zug der Vertragsergänzung eine Regelung als

vereinbart zu unterstellen, die sie nach ihrem für den anderen Teil jeweils erkennbar bekundeten realen Vertragswillen

ausgeschlossen wissen wollten.
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